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Vorwort

Der größte Teil der Bevölkerung wird als Mieter oder Vermieter einer
Wohnung von den gesetzlichen Bestimmungen des Mietrechts betroffen.
Mehr als die Hälfte der 40 Millionen Wohnungen in Deutschland sind Miet-
wohnungen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der gesetzlichen Regelun-
gen können sehr weitgehend sein. Entsprechend stark ist das Bedürfnis nach
Information in den verschiedensten Formen.

Das Mietrecht steht bereits seit Inkrafttreten des BGB am 1.1.1900 ständig
im Spannungsfeld zwischen den gegenläufigen Zielen der Vertragsfreiheit und
des aus sozialen Gründen notwendigen Mieterschutzes. Wie ein gerechter
Ausgleich zwischen diesen Interessen aussehen muss, kann nur politisch ent-
schieden werden. Die sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte vielfach ändern-
den politischen Auffassungen des Gesetzgebers haben zu einer Vielzahl von
Änderungen des Mietrechts innerhalb des BGB und zu Sondergesetzen
geführt. Durch das Mietrechtsreformgesetz 2001 hat der Gesetzgeber die
Übersichtlichkeit der Regelungen wieder deutlich verbessert und mehrere
Sondergesetze ins BGB eingegliedert. Im Frühjahr 2013 hat der Gesetzgeber
das Mietrecht erneut reformiert, um vor allem die energetische Modernisie-
rung des Wohnungsbestandes zu erleichtern.

Mit einer weiteren Novellierung im April 2015 hat der Gesetzgeber die
Rechte des Mieters deutlich gestärkt. Er hat für Gebiete mit erhöhtem Wohn-
bedarf die Möglichkeit geschaffen, Mieterhöhungen bei Neuvermietungen zu
begrenzen (Mietpreisbremse). Durch eine Änderung des Wohnungsvermitt-
lungsgesetzes schützt er den Mieter weitestgehend vor Maklerkosten. Zur
Erläuterung dieser Regelung wurde auch dieses Gesetz in das Werk neu
aufgenommen.

Neue prozessrechtliche Vorschriften haben es ermöglicht, dass der Bundes-
gerichtshof in den letzten Jahren in sehr großem Umfang Zweifelsfragen
entschieden hat, die für viele Mietverhältnisse praktische Bedeutung haben.
Schwerpunkte hierbei sind unter anderem das Recht der Schönheitsreparatu-
ren, das Kündigungsrecht, aber auch Fragen zu den Nebenkosten oder zur
Kaution. Hierdurch konnte ein deutlich höheres Maß an Rechtssicherheit
gewonnen werden.

Die Anmerkungen in der vorliegenden Textausgabe sollen dem an genaue-
rer Information interessierten Nichtjuristen, aber auch dem auf einem ande-
ren Gebiet als dem Mietrecht spezialisierten Juristen, einen knappen Über-
blick über die im Wohnraummietrecht typischen Probleme geben und eine
praktische Hilfe bei der Lösung aufgetretener Probleme bieten. Dem Miet-
rechtspraktiker bieten sie eine handliche Zusammenfassung der wichtigsten
obergerichtlichen Entscheidungen. Die neuere Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs wird praxisorientiert zusammengefasst dargestellt. Darüber hinaus
werden auch die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die für die

V



weitere Rechtsprechung und auch für die Gesetzgebung oft richtungsweisend
sind, in die Darstellung einbezogen.

Die Erläuterungen sind an der höchstrichterlichen Rechtsprechung aus-
gerichtet und mit dem Ziel der Umsetzung in der alltäglichen Praxis formu-
liert. Die so gesammelten Informationen sollen dazu beitragen, dass auch
weiterhin der allergrößte Teil der mietrechtlichen Konflikte außergerichtlich
gelöst werden kann. Nach einer Statistik des Deutschen Mieterbundes ist dies
in 97 Prozent aller Beratungsfälle möglich.

Das Bundesverfassungsgericht hat in zahlreichen Entscheidungen zu miet-
vertraglichen Detailfragen Stellung genommen. Soweit diese Entscheidungen
Bedeutung über den Einzelfall hinaus haben, wurden sie umfassend berück-
sichtigt.

Die Erläuterungen beziehen sich auf die Wohnraummietverhältnisse, die
nicht öffentlich gefördert und nicht preisgebundenen sind. Dabei ist zu sehen,
dass seit der Föderalismusreform zum 1.9.2006 die ausschließliche Gesetz-
gebungsbefugnis für das Recht der Wohnraumförderung und der Wohnungs-
bindung vom Bund auf die Länder übertragen wurde. Die bisherigen Rege-
lungen des Wohnungsbindungsgesetzes gelten nur noch, wenn sie nicht durch
Landesrecht ersetzt worden sind. Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg,
Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben
bereits von dieser neuen Kompetenz Gebrauch gemacht, wobei in Baden-
Württemberg (Landeswohnraumförderungsgesetzes vom 11.12.2007) und
ähnlich in Schleswig-Holstein das Kostenmietenprinzip bereits völlig abge-
schafft worden ist. Der besondere Schutz der Mieter in öffentlich geförderten
Wohnungen beschränkt sich hier im Wesentlichen nur noch darauf, dass die
zulässige Höchstmiete 10% unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen
muss.

Die Erläuterungen orientieren sich insbesondere an der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs und an der herrschenden Meinung. Abweichende
Meinungen und Entscheidungen werden nicht dargestellt. Eine systematische
und dogmatische Begründung der einzelnen Rechtsfragen würde den Rah-
men einer kurzen Erläuterung sprengen. Insoweit muss auf die zum Mietrecht
vorliegenden, ausführlichen Kommentare und Erläuterungsbücher verwiesen
werden.

Stuttgart, im April 2018 Bernhard Gramlich

Vorwort
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